
Dementsprechend enthält das 8. Kapitel der 
StPO sowie die 1. DB/StPO2 eine komplexe 
prozessuale Regelung der Aufgaben, die die 
zuständigen staatlichen Organe zur Ver
wirklichung des Zwecks der von den Ge
richten ausgesprochenen Maßnahmen zu 
lösen haben.

Die Strafenverwirklichung ist zwar Ge
genstand des Strafverfahrensrechts, wird 
aber nicht vollständig dort geregelt.

So befinden sich die Rechtsvorschriften zur 
Verwirklichung der Strafen mit Freiheits
entzug im wesentlichen im StVG und in 
der 1. DB/StVG. Die Verwirklichung der 
nach § 249 StGB erkannten staatlichen 
Kontroll- und Erziehungsaufsicht ist in der 
Gefährdeten-VO geregelt.

Die Darlegungen dieses Kapitels kon
zentrieren sich auf die strafverfahrens
rechtlichen Bestimmungen zur Strafenver
wirklichung.

Die §§ 338 ff. und die 1. DB/StPO ent
halten die grundlegenden Vorschriften über
— die Zuständigkeit der für die Strafen

verwirklichung verantwortlichen staat
lichen Organe

— die Aufgaben der Gerichte und der an
deren zuständigen staatlichen Organe 
bei der Strafenverwirklichung

— die Verantwortung der Leiter der Be
triebe, staatlichen Organe und Einrich
tungen, Vorstände der Genossenschaften 
und Leitungen gesellschaftlicher Organi
sationen sowie die Mitwirkung der ge
sellschaftlichen Kräfte (Schöffen, gesell
schaftliche Beauftragte, Kollektive der 
Werktätigen) bei der Strafenverwirkli
chung, insbesondere bei der Verwirkli
chung der Verurteilung auf Bewährung, 
der besonderen Pflichten Jugendlicher 
und der Strafaussetzung auf Bewäh
rung.

14.2.
Die Zuständigkeit
der staatlichen Organe
für die Verwirklichung
der Maßnahmen der strafrechtlichen
Verantwortlichkeit

Entsprechend den im StGB geregelten ver
schiedenartigen Maßnahmen der strafrecht
lichen Verantwortlichkeit sehen die straf

verfahrensrechtlichen Bestimmungen dem 
spezifischen Charakter dieser Maßnahmen 
angemessene unterschiedliche Arten der 
Verwirklichung vor. Sie tragen den im 
StGB formulierten rechtspolitischen Zielen 
der Maßnahmen der strafrechtlichen Ver
antwortlichkeit (Art. 2 Abs. 3 und 4, § 30 
Abs. 3, § 39 Abs. 3 und 4 StGB) Rechnung 
und gewährleisten die Durchsetzung der in
dividuellen strafrechtlichen Verantwort
lichkeit.

Zur Beschreibung der inhaltlichen Seite 
der Durchsetzung der verschiedenen Stra
fen existieren unterschiedliche Begriffe. 
Von „Verwirklichung“ wird im Hinblick 
auf alle Maßnahmen der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit gesprochen. Bei Strafen 
mit Freiheitsentzug ist der speziellere Aus
druck „Vollzug“ üblich. Im Zusammen
hang mit der Geldstrafe und der Todes
strafe wird auch der Begriff „Vollstrek- 
kung" verwendet.

Der Differenziertheit der Maßnahmen 
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit und 
ihres strafpolitischen Zwecks entsprechen 
die differenzierten Regelungen über die Zu
ständigkeit der staatlichen Organe für die 
Realisierung dieser Maßnahmen. Diese Re
gelungen (§ 339 und 1. DB/StPO) beruhen 
auf dem Erfordernis, für die Verwirkli
chung jeder Maßnahme die Zuständigkeit 
desjenigen staatlichen Organs festzulegen, 
das unter Berücksichtigung seiner allgemei
nen Aufgaben, seiner Struktur und Arbeits
weise sowie der Qualifikation seiner Mitar
beiter die besten Voraussetzungen hierfür 
hat.

Die für die Strafenverwirklichung zu
ständigen Organe — das Gericht, die Organe 
des Ministeriüms des Innern und der Rat 
des Kreises« — sind bei der Durchführung 
ihrer Aufgaben' zu enger Zusammenarbeit 
mit anderen staatlichen Organen und zu ak
tivem Zusammenwirken mit den Leitern 
der Betriebe und Einrichtungen, den Vor
ständen der Genossenschaften und Leitun-

2 Vgl. auch Rundverfügung Nr. 14/75 des 
Ministers der Justiz vom 27. 5.1975 zur Ar
beitsweise der Gerichte bei der Durchset
zung gerichtlicher Entscheidungen in Straf
sachen, Dokumente und Informationen 
des Ministers der Justiz und des Obersten 
Gerichts der DDR - B 2 - 14/75.
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